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§ 2 NO JG Hege, Weidgerechtigkeit
und Jagdwirtschaft

NO JG 2 - NO Jagdgesetz 1974

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Mit dem Jagdrecht ist die Berechtigung und Verpflichtung verbunden, das Wild unter Ricksichtnahme auf die
Interessen der Land- und Forstwirtschaft zu hegen, damit ein artenreicher und gesunder Wildstand sich entwickeln
kann und erhalten bleibt. Die Jagdaustbung und die Wildhege haben insbesondere so zu erfolgen, dass die Erhaltung
des Waldes und seiner Wirkungen nicht gefahrdet wird.

(2) Die Jagd ist in einer allgemein als weidgerecht anerkannten Weise und unter Beobachtung der Grundsatze einer
geordneten Jagdwirtschaft auszulben. Sie kann auch in der Form der Beizjagd (Falknerei) und Huttenjagd ausgelbt
werden.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 2 NÖ JG Hege, Weidgerechtigkeit und Jagdwirtschaft
	NÖ JG 2 - NÖ Jagdgesetz 1974


